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Förderungsfähige Kosten - Kesseltausch 2026 
Allgemeines in Kürze 

Mit Kesseltausch 2026 wird der Ersatz eines fossilen Heizungssystems (Öl, Gas, Kohle/Koks-Allesbrenner und Elektro
speicherofen) durch eine klimafreundliche Technologie im privaten Wohnbau gefördert.  

Gefördert wird in erster Linie der Anschluss an eine hocheffiziente Nah-/Fernwärme. Ist der Anschluss an ein klima
freundliches oder hocheffizientes Nah- /Fernwärmenetz aus technischen Gründen nicht möglich oder aus wirtschaftli
chen Gründen nicht zumutbar, wird der Umstieg auf eine Holzzentralheizung (Hackgut, Stückholz, Pellets) oder eine 
Wärmepumpe gefördert. Die fehlende wirtschaftliche Zumutbarkeit ist dann gegeben, wenn die Investitionskosten für 
das klimafreundliche Alternativsystem (das heißt Wärmepumpe, Holzheizung) zumindest 25 % unter den Investitions
kosten des Fernwärmeanschlusses liegen. Zusätzlich zur förderungsfähigen Hauptanlage können weitere Investitions
kosten als förderungsfähig angerechnet werden, wie zum Beispiel die Demontage- und Entsorgungskosten für außer 
Betrieb genommene Kessel und Tankanlagen. 

Im Ein-/Zweifamilien-/Reihenhaus sind nur Heizungsanlagen < 100 kW förderungsfähig. 

Die Heizungsanlage muss von einer befugten Fachkraft fach- und normgerecht installiert werden. Anlagen, die in Ei
genregie errichtet werden, sind von der Förderungsaktion ausgeschlossen. Des Weiteren müssen Rechnungen auf die 
antragstellende Person lauten sowie auf die im Antrag angegebene Standortadresse des Heizungssystems ausgestellt 
sein. Gebrauchte Heizungsanlagen können nicht gefördert werden. 

Bitte beachten Sie auch die jeweils geltenden Bestimmungen auf den Informationsblättern: 
www.sanierungsoffensive.gv.at. 

Nah-/Fernwärmeanschluss  

Gefördert werden klimafreundliche Nah-/Fernwärmeanschlüsse, bei denen zumindest 50 % der Energie aus 
erneuerbaren Quellen beziehungsweise 75 % der Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen oder 50 % einer 
Kombination dieser Energien/Wärmen stammt.  

Ebenso gefördert werden hocheffiziente Nah-/Fernwärmeanschlüsse bei denen zumindest 90 % der Energie aus 
erneuerbaren Quellen, aus hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen im Sinne der Richtlinie 2012/27/EU, 
sonstiger Abwärme, die andernfalls ungenutzt bleibt oder einer Kombination dieser Energien/Wärmen stammen 
Förderungsfähig ist die Anschaffung und Installation von Anlagenteilen, die zum Anschluss an ein Fernwärmenetz 
erforderlich sind.  

• förderungsfähig: Anschlusskosten, Übergabestation, Einbindung ins Heizungssystem, Rohrleitungen in der 
Heizzentrale, Pumpen, Ventile, Speicher, Boiler, Grabungsarbeiten und weitere für den Betrieb relevante 
Anlagenteile sowie die Demontage- und Entsorgungskosten für außer Betrieb genommene Kessel und 
Tankanlagen 

• nicht förderungsfähig: Wärmeverteilung im Gebäude (Rohrleitungen, Steigleitungen, Radiatoren, 
Niedertemperatursysteme etc.) 

Holzzentralheizung 

Gefördert werden Holzheizungen, die die Emissionsgrenzwerte der Umweltzeichenrichtlinie UZ37 (2025) im 
Volllastbetrieb und einen Kesselwirkungsgrad von mindestens 85 % (Liste der förderungsfähigen Holzheizungen) 
einhalten. Für Holzheizungen, die ausschließlich die Emissionsgrenzwerte der UZ37 (2021) einhalten, reduziert sich die 
ermittelte Förderung um 20 %. 

Eine Auflistung der förderungsfähigen Kesseltypen finden Sie in den weiterführenden Links unter 
www.sanierungsoffensive.gv.at. 

• förderungsfähig: Kessel, Brennstoffbeschickung (zum Beispiel Förderschnecke), Pufferspeicher, Einbindung ins 
Heizungssystem, zentrale Heizungsregelung, Elektroinstallationen für die Heizung, Kaminsysteme, erforderliche 
bauliche Arbeiten im Bereich des Heizraums und Brennstofflagers, Kamingutachten sowie die Demontage- und 
Entsorgungskosten für außer Betrieb genommene Kessel und Tankanlagen 

https://www.sanierungsoffensive.gv.at/
http://www.sanierungsoffensive.gv.at/
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• nicht förderungsfähig: 

Wärmeverteilung im Gebäude (Rohrleitungen, Steigleitungen, Radiatoren, Niedertemperatursysteme etc.)  
Einzelraumregelungen, Thermostatventile 
Einzelöfen ohne Wärmeverteilsystem 

Wärmepumpe 

Gefördert werden neue Wärmepumpenanlagen, welche die EHPA-Gütesiegelkriterien in der jeweils gültigen Version, 
bestätigt durch ein unabhängiges Prüfinstitut, einhalten. Für Anlagen mit einem Kältemittel mit einem GWP-Wert > 150 
wird, in Abhängigkeit von Technologie, Bauart und Leistung, die ermittelte Förderung um 20 % reduziert. Das 
eingesetzte Kältemittel darf einen GWP-Wert von 750 nicht überschreiten. Monoblock-Wärmepumpen ≤ 50 kW (Luft-
Wasser, Wasser-Wasser, Sole-Wasser) mit einem GWP-Wert > 150, sowie Split-Wärmepumpen ≤ 12 kW (Luft-Wasser) 
mit einem GWP-Wert > 150 dürfen gemäß F-Gase Verordnung (VO EU 2024/573) ausschließlich bis spätestens 
01.01.2027 in Verkehr gebracht werden. Die maximale Vorlauftemperatur im Wärmeabgabesystem darf 55°C nicht 
überschreiten. Förderungsfähige Wärmepumpentypen sind: Luft/Wasser-WP, Wasser/Wasser-WP, Sole/Wasser-WP 
und Erdkollektor-WP (Direktverdampfer). Eine Auflistung der förderungsfähigen Wärmepumpen finden Sie in den 
weiterführenden Links unter www.sanierungsoffensive.gv.at. 

• förderungsfähig: Wärmepumpe, Wärmequellenanlage (Tiefen- oder Brunnenbohrung, Erdkollektoren, 
Latentwärmespeicher etc. inklusive Grabungsarbeiten), Einbindung ins Heizungssystem (ohne Verteiler), 
Speicher, zentrale Regelung, Elektroinstallationen sowie die Demontage- und Entsorgungskosten für außer 
Betrieb genommene Kessel und Tankanlagen 

• nicht förderungsfähig: 

Wärmeverteilung im Gebäude (Rohrleitungen, Steigleitungen, Radiatoren, Niedertemperatursysteme etc.)  
Einzelraumregelungen, Thermostatventile 
Brauchwasserwärmepumpen ohne inkludiertem Speicher 

Zentralisierung des Heizungssystems im mehrgeschossigen Wohnbau 

Gefördert werden die Mehrkosten beim Ersatz von Gasthermen beziehungsweise fossilen Einzelöfen in Wohnungen 
durch einen Neuanschluss an die klimafreundliche Zentralheizung des mehrgeschossigen Wohnbaus und die 
Mehrkosten für vorbereitete Wohnungsanschlüsse. Weiters wird der Tausch einer fossilen Einzelheizung in einer 
Wohneinheit gegen eine klimafreundliche Anlage, die nicht das Gesamtgebäude versorgt, gefördert. 

• förderungsfähig: Steigleitungen, Kernbohrungen, Stemm-, Bohr-, Maurer- und Malerarbeiten von der 
Zentralheizung bis zur Wohnung und Wohnungsstationen oder Brauchwasser-Bereitschaftsspeicher. Beim Ersatz 
der fossilen Einzelheizung: wassergeführte Holzheizung oder Wärmepumpe. 

• nicht förderungsfähig: 

Wärmeverteilung ab dem Wohnungsverteiler beziehungsweise der Wohnungsstation (Rohrleitungen, Radiatoren, 
Niedertemperatursysteme etc.)  
weiterführende Umbauarbeiten innerhalb der Wohnung 
Einzelraumregelungen, Thermostatventile 

  

https://www.sanierungsoffensive.gv.at/kesseltausch/foerderungsfaehige_heizungssysteme
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Mögliche Zuschläge 

Bonus für Tiefenbohrung oder Brunnenbohrung 

Gefördert werden die Kosten für eine Tiefen- beziehungsweise Brunnenbohrung bei gleichzeitigem Einbau einer 
Grundwasser- beziehungsweise Sole-Wasser-Wärmepumpe. Bei Systemen mit Erdkollektoren, Eisspeichern, … ist kein 
Bonus möglich. 

Solarbonus 

Gefördert werden die Kosten für eine thermische Solaranlage, wenn diese gleichzeitig mit dem Heizungstausch 
errichtet wird. Der Solarbonus kann auch für PVT-Hybridkollektoren (Erzeugung von Wärme und Strom) vergeben 
werden. Für Photovoltaikanlagen kann kein Solarbonus vergeben werden. Die Bruttokollektorfläche muss mindestens 
6 m² betragen. Der Lieferant der Kollektoren muss das Gütesiegel des Verbandes Austria Solar führen oder die 
Kollektoren müssen nach dem „Österreichischen Umweltzeichen für Sonnenkollektoren und Solaranlagen“ bzw. nach 
der „Solar Keymark“-Richtlinie zertifiziert sein oder entsprechen nachweislich den hierfür zu Grund liegenden Kriterien. 
Gebrauchte Kollektoren/Anlagenteile können nicht gefördert werden 

• förderungsfähig: Solaranlage inklusive Verrohrung, Montagekosten, Inbetriebnahme 

• nicht förderungsfähig: Schwimmbadkollektoren 

Kontakt 

Die weitere Projektprüfung, das Genehmigungsverfahren sowie die Endabrechnung und Auszahlung der Förderung 
wird von der Kommunalkredit Public Consulting (KPC) durchgeführt. Die Mitarbeiter:innen der KPC stehen Ihnen 
beratend zur Seite und informieren Sie gerne: 

Serviceteam Kesseltausch  

www.sanierungsoffensive.gv.at 

Kommunalkredit Public Consulting GmbH 
Türkenstraße 9 | 1090 Wien 
Weitere Förderungen: www.umweltfoerderung.at 
Weitere Infos zur KPC: www.publicconsulting.at 
 
 

https://www.sanierungsoffensive.gv.at/
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